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Hinweise für die Durchführung der Funkübungen 2025 
 
Werte Kameraden, 
 
dieses Schreiben soll dem erfahrenen Übungsleiter zur Erinnerung und den neu hinzugekommenen als 
Anleitung zur Durchführung einer erfolgreichen Funkübung dienen. 
 
Der vorliegende Funkübungsplan basiert auf der Annahme das die geplanten Termine unter 
Beachtung der an diesem Tag gültigen Vorschriften bzw. Dienstanweisungen stattfinden kann, 
dies bitte immer bei der Ausrichtung berücksichtigen. Die an dem Tag gültigen 
Hygienevorschriften bzw. weitere Maßnahmen sind einzuhalten. 
 

• Die Funkübungen 2024 sind auf einer Sondergruppe abzuwickeln. 
Die mit der Leitung der Funkübung beauftragte Wehr meldet die Funkübung 14 Tage vorher bei der 
ILS Straubing an und erfragt die zu verwendende Sondergruppe.  
Unmittelbar vor der Übung ist Rücksprache zu halten, ob die zugewiesene Gruppe frei ist. 

• Die Dauer der Funkübung soll eine Stunde betragen. 

• Jeder Teilnehmer soll mehrfach mit der Handhabung des Funkgerätes betraut werden, also 
möglichst viele Funkgespräche führen. 

• In den Funkübungen sollen folgende Themen behandelt werden: 
o Allgemeine Ortskunde im Schutzbereich der ausrichtenden Wehr 
o Beantwortung spezieller feuerwehrtechnischer Fragen 
o Aufsuchen von Löschwasserentnahmestellen (hier auf entspr. Kennzeichnung achten) 
o Kartenkunde nach dem UTM-Gitter 
o Verständigungsübungen mit den Handsprechfunkgeräten auch im DMO  
o Gruppenwechsel im DMO-Betrieb bzw. TMO von der Standard Betriebsgruppe 

FW_DEG in die zugeteilte SOG und zurück 

• Der Funkverkehr ist auf Basis des Merkblattes 9.1 „Sprechfunk“ abzuwickeln, ich bitte daher um 
Einhaltung der Funkdisziplin. 

• Bei der Abschlussbesprechung ist darauf zu achten, dass für Feuerwehranwärter/innen auch 
alkoholfreie Getränke vorhanden sind. 

Sollte aus irgendwelchen Gründen der Wechsel des Ausrichters nötig sein, so kann dies unter den 
beteiligten Wehren selbstständig vereinbart werden. Auf die Belange der Werkfeuerwehren bitte intern in 
der Übungsgruppe eingehen. 

Ich wünsche den Funkübungen einen erfolgreichen und unfallfreien Verlauf. 

Mit kameradschaftlichem Gruß 


